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Organische Bestimmungen für die K.
Bayerischen Lyzeen vom 20. November
1910, § 1

"Die Lyzeen sind Hochschulen für das philosophische und das

katholisch-theologische Studium und haben als solche vorzugsweise den

Zweck, die akademische Bildung zum geistlichen Berufe denjenigen zu

vermitteln, welche eine Universität nicht besuchen."
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